
Datenschutzhinweise nach Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

im Rahmen der Anmeldung zur Ferienbetreuung in Duisburger Grundschulen 

 
 
Wir, die Stadt Duisburg samt unserer Beteiligungsunternehmen nehmen den Schutz Ihrer personenbe-
zogenen Daten ernst und möchte Sie an dieser Stelle über den Datenschutz in unserer Kommune in-
formieren. 
 
Soweit wir entweder allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Datenverarbei-
tung entscheiden, umfasst dies vor allem die Pflicht, Sie transparent über Art, Umfang, Zweck, Dauer 
und Rechtsgrundlage der Verarbeitung zu informieren (vgl. Art.13 und 14 DS-GVO). Mit dieser Erklä-
rung (nachfolgend „Datenschutzhinweise“) informieren wir Sie darüber, in welcher Weise Ihre perso-
nenbezogenen Daten von uns verarbeitet werden. 
 
Umfang der Datenverarbeitung: 
Im Rahmen des zu stellenden Antrags auf Teilnahme an der Ferienbetreuung in Duisburger Grundschu-
len benötigt das Amt für schulische Bildung die Angaben zu Ihren personenbezogenen Daten im erfor-
derlichen Umfang. Mit dem Antrag auf Teilnahme an der Ferienbetreuung erheben wir folgende Daten, 
um die Anmeldung zu gewährleisten: Erziehungsberechtigte(r): Name, Vorname, Anschrift, E-
Mailadresse, Telefonnummer 
optional: Name, Vorname, E-Mailadresse und Telefonnummer der weiteren erziehungsberechtigten 
Person 
Kind(er): Name, Vorname, Geburtsdatum, Teilnahme am offenen Ganztag, besuchte Grundschule, An-
spruch auf Leistungen „Bildung und Teilhabe“ (Jobcenter bzw. Amt für Soziales und Wohnen). Ein-
nahme von Medikamenten, Angabe von Allergien, Berücksichtigung sonderpädagogischer Unterstüt-
zungsbedarf 
 
 

 

Name und Kontaktdaten 
des Verantwortlichen  

Stadt Duisburg, Der Oberbürgermeister   
Burgplatz 19, 47051 Duisburg 

Verantwortlicher Fachbereich: 
Amt für Schulische Bildung 
Ganztagsbetreuung und sozialpädagogische Zusatzangebote 
Ruhrorter Straße 187, 47119 Duisburg 
E-Mail: ferienbetreuung@stadt-duisburg.de 

Kontaktdaten des Daten-
schutzbeauftragten 

Behördlicher Datenschutzbeauftragter der Stadt Duisburg 
Stabsstelle Datenschutz (II-02)  
Friedrich-Wilhelm-Straße 96, 47051 Duisburg                                         
E-Mail: datenschutz@stadt-duisburg.de 
 

Zwecke und Rechtsgrund-
lage der Datenverarbeitung 

Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung der Daten sind Art. 6 Abs. 3 Satz 2 DS-
GVO in Verbindung mit § 9 Abs. 2 Schulgesetz NRW und dem Runderlass Nr. 
11-2 Nr. 41 des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW vom 
01.03.2021 und – sofern erforderlich - Ihre Einwilligung zur Verarbeitung der Ge-
sundheitsdaten Ihres Kindes/Ihrer Kinder nach Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-
GVO. Auch ist der Art. 6 Abs 1 lit. a (Einwilligung) zu berücksichtigen. 

Die Erhebung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist erforderlich, 
um Ihrem Antrag zu bearbeiten, im Bedarfsfall zeitnah Kontakt aufnehmen und 
Ihrem Kind/Ihren Kindern die Teilnahme an der Ferienbetreuung in einer der  
Duisburger Grundschulen ermöglichen zu können. 

Empfänger oder Kategorien 
von Empfängern der perso-
nenbezogenen Daten 

Die in diesem Zusammenhang zu verarbeitenden Daten sind zweckgebunden, 
das heißt, sie werden nur für den Zweck verwendet, für den sie erhoben worden 
sind. Die ggfls. erforderliche Weitergabe Ihrer Daten an zentrale Fachbereiche 
(z.B. Amt für Rechnungswesen, Rechnungsprüfungsamt oder Rechtsamt der 



Stadt Duisburg) erfolgt ausschließlich im Rahmen der datenschutzrechtlichen Zu-
lässigkeit.  

Die Daten werden bei book2med GdR, Spreestr. 12, 14612 Falkensee gehostet; 
dessen Dienstleister empfängt die Daten als Auftragsverarbeiter. 

Interne Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten sind innerhalb des Amtes für 
schulische Bildung Duisburg die mit der Bearbeitung Ihres Anliegens befassten 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 

Externe Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten zur Durchführung der Feri-
enbetreuung (einschl. Gesundheitsdaten) sind die Träger der freien Jugendarbeit, 
welche an dem gewählten Schulstandort das Betreuungsangebot durchführen. 

Sofern Sie in der Anmeldung vermerkt haben, dass ein Anspruch auf Leistungen 
„Bildung und Teilhabe“ besteht, werden die erforderlichen Daten an das Jobcen-
ter Duisburg bzw. Amt für Soziales und Wohnen der Stadt Duisburg als interner 
Empfänger übermittelt. 

Eine Übermittlung personenbezogener Daten an weitere Dritte bzw. die Übermitt-
lung an ein Drittland oder eine internationale Organisation erfolgt nicht. 

Dauer der Speicherung der 
personenbezogenen Daten  

Die personenbezogenen Daten bleiben im Amt für schulische Bildung bis zum 
Ablauf des Kalenderjahres gespeichert und werden anschließend datenschutz-
konform gelöscht. 
 
Für die Stadt Duisburg besteht nach § 4 Abs. 2 i. V. m. § 10 Abs. 5 ArchivG NRW 
die Verpflichtung, Unterlagen nach Ablauf der Verwahrungs- bzw. Aufbewah-
rungsfristen dem Stadtarchiv Duisburg anzubieten. Ausgenommen sind die Da-
ten, die einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis oder sonstigen Rechts-
vorschriften über die Geheimhaltung unterliegen. 
 

Rechte der Betroffenen  

Nach der DSGVO stehen Ihnen folgende Rechte zu: 
• Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht, 
Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 
DSGVO). 
• Sollten unrichtige personenbezogenen Daten verarbeitet werden, steht Ihnen 
das Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). 
• Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder 
Übertragung Ihrer Daten sowie die Einschränkung der Verarbeitung verlangen 
sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18, 20 und 21 
DSGVO). 
Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, werden wir 
prüfen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen nach den Art. 15 bis 21 DSGVO 
sowie den §§ 12 bis 14 des DSG NRW im Einzelfall erfüllt sind. 
  

Widerrufsrecht bei Einwilli-
gung  
 
 
 

Sie haben in die Verarbeitung der Gesundheitsdaten Ihres Kindes eingewilligt. 
Sie können Ihre Einwilligung nach Art. 7 Abs. 3 DSGVO jederzeit ohne Angabe 
eines Grundes mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zur Ausübung des Wider-
rufsrechts ist eine E-Mail ausreichend: ferienbetreuung@stadt-duisburg.de. Die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verar-
beitung wird dadurch nicht berührt. 
 

Erforderlichkeit oder Ver-
pflichtung, personenbezo-
gene Daten bereitzustellen 
und mögliche Folgen einer 
Nichtbereitstellung 

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist weder gesetzlich noch ver-
traglich vorgeschrieben, noch sind Sie verpflichtet, die personenbezogenen Da-
ten bereitzustellen. Allerdings ist die Bereitstellung der personenbezogen Daten 
notwendig. Ohne Ihre Angaben ist weder die Bearbeitung Ihres Antrages noch 
die Teilnahme Ihres Kindes an der Ferienbetreuung in einer der Duisburger 
Grundschulen möglich. 
 



Beschwerderecht bei der 
Aufsichtsbehörde 

Sie haben das Recht, bei der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informati-
onsfreiheit Nordrhein-Westfalen Beschwerde einzulegen. Die Kontaktdaten der 
zuständigen Aufsichtsbehörde lauten: 
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit NRW 
Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf, Tel.: +49 211 38424-0 
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de , Internet: www.ldi.nrw.de 
 
Bei Fragen zum Datenschutz wenden Sie sich bitte zunächst an das Amt für schu-
lische Bildung oder den behördlichen Datenschutzbeauftragten der Stadt Duis-
burg. 
 

Stand: 09.05.2025 
 


